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BETONE MIT BESONDEREN EIGENSCHAFTEN

Beschreibung der 
Anwendungsbereiche

Betone nach 
Ö-Norm B 4710-1:2018

Preis für Körnung

Eigenschaften,
Verwendungszweck
der Betonsorten
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n GK 32 mm
CEM II 32,5 R
CEM II 42,5 R*

Sorten-Nr.     Preis €/m3

GK 16 mm
CEM II 32,5 R
CEM II 42,5 R*

Sorten-Nr.     Preis €/m3

Wasserbauten, dichte Betonbauwerke 
die mäßigem Wasserdruck ausgesetzt 
sind, Wasser 2 - 10 m

C 25/30
C 30/37

F 45
F 45

B1
B1

XC 3/XW 1
XC 3/XW 1

532135(x)
541135

107,00
110,00

532134(x)
541134

112,00
115,00

Wasserbauten und dichte
Betonbauwerke, die mäßigem
Wasserdruck ausgesetzt
sind, Wasser 2 - 10 m, ohne
Taumittel, chem. lösend

C 25/30

C 30/37

F 45

F 45

B2

B2

XC 4/XD 2/ XF 1
XA 1L/XW 1

XC 4/XD 2/ XF 1
XA 1L/XW 1

533135

542135

110,00

114,00

533134

542134

115,00

119,00

Waagrechte Betonoberflächen,
die Regen und Frost ausgesetzt
sind, ohne Taumittel,
chem. lösender Angriff

C 25/30

C 30/37

C 35/45

F 45

F 45

F 45

B3

B3

B3

XC 4/XD 2/ XF 3
XA 1L/XW 1

XC 4/XD 2/ XF 3
XA 1L/XW 1

XC 4/XD 2/ XF 3
XA 1L/XW 1

535135

546235*

551235*
           

113,00

116,00

120,00

535134

546234*

551234*
          

118,00

121,00

125,00

Wasserbauten und Betonbauwerke,
die hohem Wasserdruck
ausgesetzt sind, nass,
selten trocken, ohne Taumittel,
chem. lösender Angriff

C 25/30

C 30/37

C 35/45

F 45

F 45

F 45

B4

B4

B4

XC 4/XD 2/ XF 1
XA 1L/XW 2

XC 4/XD 2/ XF 1
XA 1L/XW 2

XC 4/XD 2/ XF 1
XA 1L/XW 2

534135

544135

550235*

114,00

117,00

121,00

534134

544134

550234*

119,00

122,00

126,00

Senkrechte Betonoberflächen
von Strassenbauwerken, die
hoher Feuchtigkeit und
Taumittel ausgesetzt sind,
Wasser über 10 m

C 25/30

C 30/37

F 45

F 45

B5

B5

XC 4/XD 2/ XF 2
XF 3/XA 1L/XW 2

XC 4/XD 2/ XF 2
XF 3/XA 1L/XW 2

536135

545235*

117,00

120,00

536134

545234*

122,00

125,00

Bauteile in chemisch mäßig
angreifender Umgebung

C 25/30 F 45
B6

C3A frei
XC 4/XD 3/ XF 2/ XF 3
XA 2L/XA 2T/XW 2

535635 133,00 535634 138,00

Waagrechte Betonoberflächen,
die taumittelhaltigem
Spritzwasser und Frost 
ausgesetzt sind, Wasser über 10 m

C 25/30

C30/37

F 45

F 45

B7

B7

XC 4/XD 3/XF 4
XA 1L/XW 2

XC 4/XD 3/XF 4
XA 1L/XW 2

537135

543235*

121,00

124,00

537134

543234*

126,00

129,00

Alle Preise gelten für Konsistenz F38 und F45. Nachlass C1: 1,40 € Aufpreis F52: 3,50 € Aufpreis F59: 7,00 €

Sortennummern, die mit einem *gekennzeichnet sind, werden mit Zement CEM II 42,5R hergestellt.
Ein maschinelles Flügelglätten bzw. Aufbringen einer Hartkorneinstreuung (DIN 1100) auf Frischbeton mit Luftporenbildner (LP-Beton) wird nicht empfohlen.		
	
Sichtbeton (SB): Die Klassifizierung “Sichtbeton (SB)” ist nicht mehr automatisch mit den bestimmten Betonsorten verbunden.  
Wird die Klassifizierung “Sichtbeton (SB)” gemäß neuer ÖNORM B 4710-1:2018 gefordert, so ist die Klassifizierung “(SB)” bei der Betonsortenbezeichnung immer 
gesondert anzugeben.
	
Regelkonsistenzklasse F52: Die ÖNORM B 4710-1:2018 sieht eine Regelkonsistenz von F52 vor für alle Lieferungen ab Januar 2019.  
Erfolgt bei der Bestellung von Transportbeton keine Angabe der Konsistenz, so gilt gemäß ÖNORM B 4710-1:2018 die Konsistenzklasse F52.			 
			 
Die Wasserundurchlässigkeit XW1 bzw. XW2 ist nach ÖNORM B 4710-1:2018 wie folgt neu geregelt:
Die neue Expositionsklasse “XW1” ist nun anzuwenden bei Wasserdruckhöhe bis 10 m.
Die neue Expositionsklasse “XW2” ist nun anzuwenden bei Wasserdruckhöhe über 10 m
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BETONE MIT STANDARDEIGENSCHAFTEN

Beschreibung der 
Anwendungsbereiche

Betone nach 
Ö-Norm B 4710-1:2018

Preis für Körnung

Eigenschaften,
Verwendungszweck
der Betonsorten
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n GK 32 mm
CEM II 32,5 R

Sorten-Nr.     Preis €/m3

GK 16 mm
CEM II 32,5 R

 

Sorten-Nr.     Preis €/m3

Sauberkeitsschicht C 1 X 0 500115 85,00 500114 90,00

Betone für Bauteile ohne
Bewehrung, nicht pumpfähig

C   8/10
C 12/15

C 1
C 1

X 0
X 0

510115
520115

93,00
95,00

510114
520114

98,00
100,00

Betone für Bauteile ohne
Bewehrung, pumpfähig

C   8/10
C 12/15

F 45
F 45

X 0
X 0

510135
515135

93,00
97,00

510134
515134

98,00
102,00

Betone für Innenbauteile unbewehrt 
oder bewehrt, trocken oder ständig 
nass, ohne Frost, Wohngebäude,
Gründungsbauteile, nicht
drückendes Wasser bis 2 m

C 12/15
C 16/20
C 20/25
C 25/30
C 30/37

F 45
F 45
F 45
F 45
F 45

XC 1/XC 2
XC 1/XC 2
XC 1/XC 2
XC 1/XC 2
XC 1/XC 2

525135
520135(x)
530135(x)
531135(x)
540135

99,00
100,00
103,00
105,00
110,00

525134
520134(x)
530134(x)
531134(x)
540134

104,00
105,00
108,00
110,00
115,00

Alle Preise gelten für Konsistenz F38 und F45. Nachlass C1: 1,40 € Aufpreis F52: 3,50 € Aufpreis F59: 7,00 €

Sortennummern, die mit einem (x) gekennzeichnet sind, werden in den Sommermonaten mit Flugasche (DIN EN 450) hergestellt.
Dadurch ändert sich Sortennummer.
Ein maschinelles Flügelglätten bzw. Aufbringen einer Hartkorneinstreuung (DIN 1100) auf Frischbeton mit Luftporenbildner (LP-Beton) wird nicht empfohlen.	
	
Sichtbeton (SB): Die Klassifizierung “Sichtbeton (SB)” ist nicht mehr automatisch mit den bestimmten Betonsorten verbunden.  
Wird die Klassifizierung “Sichtbeton (SB)” gemäß neuer ÖNORM B 4710-1:2018 gefordert, so ist die Klassifizierung “(SB)” bei der Betonsortenbezeichnung immer 
gesondert anzugeben.
	
Regelkonsistenzklasse F52: Die ÖNORM B 4710-1:2018 sieht eine Regelkonsistenz von F52 vor für alle Lieferungen ab Januar 2019.  
Erfolgt bei der Bestellung von Transportbeton keine Angabe der Konsistenz, so gilt gemäß ÖNORM B 4710-1:2018 die Konsistenzklasse F52.			 
			 
Die Wasserundurchlässigkeit XW1 bzw. XW2 ist nach ÖNORM B 4710-1:2018 wie folgt neu geregelt:
Die neue Expositionsklasse “XW1” ist nun anzuwenden bei Wasserdruckhöhe bis 10 m.
Die neue Expositionsklasse “XW2” ist nun anzuwenden bei Wasserdruckhöhe über 10 m

AUFPREIS FÜR STAHLFASERBETON

Stahlfasertyp
Zulassungsnr.: Z-3.71.1805

Dosierung
kg/m3

Konsistenz
inkl. Fließmittel

werkseitig eingemischt
Preis €/m3

KrampeHarex DE 50/1.0 N (blank) 20 F 45 42,00

KrampeHarex DE 50/1.0 N (blank) 25 F 45 50,00

KrampeHarex DE 50/1.0 N (blank) 30 F 45 57,00

KrampeHarex DE 50/1.0 N (blank) 35 F 45 64,00

Konsistenz F 52 3,50
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EINKORNBETON

Bezeichnung Körnung 4/8 mm Körnung 8/16 mm Körnung 16/32 mm

Sorten-Nr. Preis €/m3 Sorten-Nr. Preis €/m3 Sorten-Nr. Preis €/m3

Einkornbeton Z 50 600113 88,00 600114 86,00 600115 84,00

Einkornbeton Z 100 601113 92,00 601114 90,00 601115 88,00

Einkornbeton Z 250 602113 104,00 602114 102,00 602115 100,00

SAND- RIESELMISCHUNGEN / SAND-MISCHUNGEN

Beschreibung / Zementgehalt Konsistenzklasse Größtkorn (mm) Expositionsklasse pumpfähig

Festigkeitsentwicklung
mittel

Sorten-Nr.        Preis €/m3

Sand-Rieselmischung 350 kg C 1 8 X0 800123 119,00

Sand-Rieselmischung 400 kg C 1 8 X0 P 801123 124,00

Sand-Rieselmischung 450 kg C 1 8 X0 P 802123 129,00

Sandmischung 350 kg C 1 4 X0 800122 118,00

Sandmischung 400 kg C 1 4 X0 P 801122 123,00

Sandmischung 450 kg C 1 4 X0 P 802122 128,00

SAND UND KIES

Bezeichnung Preis €/m3

Sand 0/4 41,70

Kies 4/8 42,50

Kies 8/16 45,50

Kies 16/32 44,70
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LIEFERBEDINGUNGEN FÜR BETON, ZUSCHLÄGE

Überstundenzuschläge: 	 Auslieferung am Samstag von	 06.00 - 12.00 Uhr	 €/m3	 8,00
	 Spätzuschlag von	 18.00 - 22.00 Uhr	 €/m3	 5,00
	 Nachtzuschlag von	 22.00 - 06.00 Uhr	 €/m3	 10,00
	 Auslieferung an Sonn- und Feiertagen	 nach Vereinbarung

Mindermengen:	 Bei Liefermengen unter 5 m3 je Fahrzeug und Abruf
	 berechnen wir für die auf 5 m3 fehlende Menge einen
	 Frachtzuschlag von		  €/m3	 20,00
			 
Frachtzuschlag:	 Für Entfernungen über 20 km		  €/m3	 2,60

Entladezeit:	 Beträgt maximal 5 Minuten pro m3.
	 (Zeit beginnt mit Eintreffen des Mischers auf der Baustelle)
	 Bei Überschreitung berechnen wir ein Standgeld von	 €/min. 	 1,10
	 Eine Haftung für zwischenzeitlich eingetretenen
	 Erstarrungsbeginn des Betons lehnen wir ab.

Rüttlermiete:			   €/m3 	 2,50

Winterzuschlag:	 Für Lieferungen und Abholungen im Zeitraum
	 von 15.11. bis 15.03. eines jeden Jahres.	 €/m3 	   6,00

Faserbewehrter Beton:	 Zuschlag für Kunststofffasern		  €/m3 	   14,00
	
Aufpreis für	 Größtkorn bis 8 mm		  €/m3 	   14,00
Zuschlagsstoffe: 	 Größtkorn bis 4 mm		  €/m3 	   17,00
	 Zement CEM II 42,5 R		  €/m3 	   5,50

Restbetonbeseitigung:	 nach Aufwand, mindestens jedoch	 €/m3 	   55,00

Betonzusatzmittel: 	 Die Preise für ein Erzeugnis unserer Wahl betragen:
	 Verzögerer bis 4 Std.		  €/m3	 5,00
	 Verzögerer bis 6 Std.			   €/m3	 6,00
	 Zumischen kundeneigener Zusatzmittel 	 €/m3   	   3,00
	 Zumischen von kundeneigenen Stahlfasern/Kunststofffasern	 €/m3   	   3,00
	 (Dadurch erlischt unsere Gewährleistung.)

Konsistenzänderungen:	 Nachlass C1		  €/m2	 1,40
	 Aufpreis F52		  €/m2	 3,50
	 Aufpreis F59		  €/m2	 7,00

	� Wasserzugabe auf der Baustelle über die Rezepturmenge hinaus ist grundsätzlich untersagt.  
Wird gegen diese Lieferbedingung verstoßen, erlischt unsere Gewährleistung. 
Auf eine ausreichende Betonnachbehandlung gemäß DIN ist zu achten.

Laborleistungen:	 Gemäß Sonderpreisliste

Abnahmeverweigerung: 	 Wird die Abnahme von bestelltem Beton oder Mörtel ohne unser Verschulden verweigert oder die angelieferte Menge 
	 nicht voll abgenommen, gilt der Auftrag als ausgeführt und wird berechnet.
	 Sollte es möglich sein, den Beton oder Mörtel auf eine andere Baustelle umzuleiten, werden Frachtkosten in Höhe von 
	 20,00 €/m3, mindestens jedoch pauschal 70,00 € berechnet.

Ab-/Umbestellung	 nach 12.00 Uhr des Vortages			            nach Aufwand
	 (mindestens jedoch 14,00 €/m3)

Fahrzeugausfall:	 Bei Ausfall von Fahrmischern können uns eventuelle Stillstandzeiten auf der Baustelle nicht belastet werden.

Zementpreiserhöhungen: 	Evtl. Zementpreiserhöhungen werden in tatsächlicher Höhe weiterverrechnet.

Güteüberwachung: 	 Erfolgt in eigener Prüfstelle E und W.
	 Fremdüberwachung durch Bautechnisches Institut (BTI), Linz

Frachtvergütung: 	 bei Selbstabholung 		  €/m3	 9,00
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BETONPUMPEN

Verteilermast: Reichweite / Reichhöhe bis 24 / 28 m
€

32 / 36 m
€

38 / 42 m
€

50 / 54 m
€

Preis pro Einsatz im Umkreis bis 20 km
Fördermenge (je Aufstellungsort / Einsatz)

        bis 20 m3 pauschal 320,00 340,00

pro weitere m3 m3 9,00 9,00

      0 -   10 m3 pauschal 860,00 1.220,00

    11 -   20 m3 pauschal 975,00 1.260,00

    21 -   30 m3 pauschal 1.035,00 1.310,00

    31 -   50 m3 pro m3 30,40 34,60

    51 -   75 m3 pro m3 27,00 31,40

    76 - 100 m3 pro m3 26,00 29,60

  101 - 250 m3 pro m3 23,20 28,40

   über 251 m3 pro m3 21,30 26,50

Stundensatz bei Unterschreitung der Mindestfördermenge von 
(Gesamtzeit von Ankunft bis Abfahrt, sowie Wartezeiten)
mindestens jedoch die Einsatzpauschale    pro Stunde

15 m3

250,00

20 m3

350,00

20 m3

450,00

25 m3

595,00

Sonderleistungen (nicht rabattfähig):

Schlauch- / Rohrleitung ab Auslegerende   lfm 8,00 8,00 8,00 8,00

Reduzierung 31,00 31,00 31,00 31,00

Samstagszuschlag pro Einsatz                    06.00 - 12.00 Uhr 41,00 41,00 41,00 41,00

Spätzuschlag pro Einsatz                            18.00 - 22.00 Uhr 41,00 41,00 41,00 41,00

Standortwechsel der Pumpe auf der Baustelle 62,00 82,00 110,00 115,00

Keine Auswaschmöglichkeit u. Restbetonablage auf der Baustelle 170,00 195,00 210,00 225,00

Pumpen von Faserbeton                            m3 3,00 3,00 3,00 3,00

Vergebliche An- und Abfahrt pro Auftrag 320,00 340,00 860,00 1.220,00

Nachtzuschlag ab 22 Uhr, Sonn- und Feiertagszuschlag nach Vereinbarung

Rundverteiler auf Anfrage

AUTOFÖRDERBAND

Preis pro Einsatz im Umkreis bis 20 km
Fördermenge (je Aufstellungsort / Einsatz)

unter 4 m3

€/Pauschal
bis 10 m3

€/m3

ab 10 m3

€/m3

62,00 15,50 13,40

MIETBEDINGUNGEN FÜR DEN PUMPENEINSATZ
(bauseitige Leistungen)

1. Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort. Die Verantwortung hierzu trägt der Auftraggeber.

2. Bereitstellung von Zement und eines Behälters zur Herstellung einer Schmiermischung, die für das Anpumpen benötigt wird.

3. Vorhalten eines Wasseranschlusses auf der Baustelle.

4. Bereitstellung genügender Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von Rohr- und Schlauchleitungen.

5. Ablagemöglichkeit von Betonresten und Reinigungsmöglichkeit der Betonpumpe und der Rohrleitungen auf der Baustelle.

6. Verteilermasten mit mehr als 32 m Länge dürfen laut Hersteller nicht verlängert werden.

7. Bei Ausfall von Betonpumpen können uns eventuelle Stillstandzeiten auf der Baustelle nicht belastet werden.

8. Wartezeiten auf der Baustelle werden zum oben angegebenen Stundensatz verrechnet.
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PREISSTELLUNG

Alle Preise gelten für 1 m3 Beton, frei Baustelle, im Umkreis von 15 km ab Lieferwerk.
Sämtliche Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Frachtanteil: Beton 20,00 €/m3, Kies 20,00 €/m3

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

I. 	 Allgemeines
1.	� Diese Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebo-

te und Verträge über Lieferungen und Leistungen des Verkäufers, auch in laufender 
und künftiger Geschäftsverbindung.

2. 	� Abweichende Vereinbarungen und Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingun-
gen, sind nur verbindlich, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt werden.

3. 	� Kreuzen sich zwei Bestätigungsschreiben mit abweichenden Bestimmungen, gilt 
das des Verkäufers.

4. 	� Der Verkäufer ist berechtigt, die firmen- und personenbezogenen Daten des 
Käufers im Rahmen der vertraglichen Beziehungen zu verwerten und zu speichern.

5. 	� Ein erteilter Auftrag erhält Rechtsgültigkeit, sofern er nicht innerhalb 2 Wochen 
vom Verkäufer schriftlich widerrufen wird.

6. 	� Vereinbarungen mit Beauftragten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen 
Bestätigung des Verkäufers. Widerspricht der Verkäufer nicht binnen 2 Wochen 
nach der Vereinbarung, gilt die Bestätigung als erteilt.

II. 	 Angebote, Lieferfristen
1.	 Angebote sind freibleibend; Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

2. 	� Lieferfristen werden möglichst eingehalten, sind aber unverbindlich, außer bei 
schriftlicher, verbindlicher Zusage.

III. 	 Lieferung und Gefahrübergang
1. 	� Mit der Bereitstellung der Ware am vereinbarten Lieferort durch den Verkäufer geht 

die Gefahr auf den Käufer über.

2. 	� Vereinbarte Lieferung „frei Baustelle” oder „frei Lager” steht unter dem Vorbe-
halt einer mit schwerem Lastzug (40 to) befahrbaren Anfuhrstraße. Wird diese 
durch das Lieferfahrzeug auf Weisung des Käufers verlassen, so haftet dies-
er für auftretende Schäden. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß 
durch den Käufer zu erfolgen, falls dies im Vertrag nicht anders vereinbart ist. 
Vom Käufer zu vertretende Wartezeiten werden berechnet. Falls nicht anders 
vereinbart, beziehen sich unsere Frachtkosten auf die Abnahme voll ausgelad-
ener Lastzüge. Zuschläge für Mindermengen werden nach den Verkaufsbe-
dingungen der jeweils gültigen Preisliste berechnet. Erfolgt Entladung mit 
LKW-Kran auf Sonderwunsch des Kunden, werden die Kosten gemäß gültiger 
Preisliste berechnet. Bei Lieferung der Produkte auf werkseigenen Paletten berech-
nen sich die Palettengebühren nach gültiger Preisliste des Verkäufers. Besonders bei 
Fertigdecken und -treppen, Natur- und Kunststeinprodukten, sowie Transportbet-
on und Fertigmörtel fallen neben den vereinbarten Produktpreisen Zuschläge und 
Sonderleistungen gemäß jeweils gültiger Preisliste an.

3. 	 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung des Verkäufers bleibt vorbehalten.

IV. 	 Kauf von Betonfertigteilen und Fertig-/Elementdecken
Hier gelten zusätzlich die Zusatzbedingungen für Lieferung und Montage von 
Stahlbetonfertigteilen und Lieferung von Fertig-/Elementdecken.

V. 	 Zahlung
1. 	� Die Zahlung ist sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig. Schecks werden 

zahlungshalber vorbehaltlich ihrer Einlösung übernommen. Einlangende Zahlun-
gen werden unbeschadet eines angegebenen Verwendungszweckes primär zur 
Abdeckung generell sofort fälliger Nebenkosten herangezogen. Verbleibende 
Restbeträge werden den ältesten Forderungen für Lieferungen und Leistungen an-
gerechnet.

2. 	� Skontoabzüge werden nur dann anerkannt, wenn sie in der vereinbarten Höhe 
und innerhalb der vereinbarten Frist vorgenommen werden und keine sonstigen 
Fälligkeiten bestehen.

3. 	� Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in der Höhe von 8 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz gemäß § 352 UGB verrechnet.

4. 	� Bei Nichteinhaltung dieser Zahlungsbedingungen ist der Verkäufer von allen wei-
teren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch aus- 
stehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten, Vorauszahlungen bzw. Si-
cherstellungen zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten.

VI.	 Mängelrügen
1. 	� Der Käufer hat dem Verkäufer Mängel an der Ware innerhalb von 8 Tagen nach  

Ablieferung anzuzeigen.

2. 	� Unterlässt der Käufer die Anzeige, so kann er Ansprüche auf Gewährleistung, auf 
Schadenersatz wegen des Mangel selbst sowie aus einem Irrtum über die Mangel-
freiheit der Sache nicht mehr geltend machen.

	 Im Übrigen gilt § 377 UGB.

VII. 	Eigentumsvorbehalte
1.	� Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller 

aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und deren Zusammen-
hang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen im Eigentum des 
Verkäufers.

2. 	� Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Waren einzuziehen, ohne damit vom Vertrag zurückzutreten.

3. 	� Bei sämtlichen Warenrücknahmen ist der Verkäufer berechtigt, angemessene 
Transport- und Manipulationskosten zu berechnen.

4. 	� Der Käufer tritt schon jetzt seine Forderungen gegen Dritte, soweit diese durch 
Weiterveräußerung oder Verarbeitung der vom Verkäufer gelieferten Waren entste-
hen, bis zur Erfüllung aller Ansprüche des Verkäufers gegen ihn zahlungshalber ab.

5. 	� Bei Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Sachen steht 
dem Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache zu, und zwar im Verhältnis 
des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der anderen Sachen zum Zeitpunkt der 
Verbindung bzw. Vermischung.

6. 	� Wird diese so geschaffene Sache weiter veräußert, tritt der Käufer dem Verkäufer 
den aliquoten Kaufpreis aus der Weiterveräußerung im Sinne der vorhergehenden 
Bestimmungen ab.

7. 	� Wird Vorbehaltsware im Rahmen eines Werkauftrages derart verarbeitet, dass ein 
Dritter Eigentümer wird, tritt der Käufer dem Verkäufer im Sinne der vorhergehen-
den Bestimmungen seinen Anspruch auf den aliquoten Werkslohn ab.

8. 	� Der Verkäufer ist in jedem Fall berechtigt, Auskunft über die abgetretenen Forderun-
gen zu verlangen, die Abtretung dem Dritten bekannt zu geben und die Einziehung 
selbst vorzunehmen.

VIII.	Haftungsausschluss
Die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler wird im Umfang des
§ 8 Produkthaftungsgesetz ausgeschlossen.

IX.	 Rücktritt vom Vertrag
1.	� Falls über das Vermögen des Käufers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, ist der 

Verkäufer berechtigt ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

2. 	� Bis zur Auslieferung der Ware ist der Verkäufer berechtigt, jederzeit vom Vertrag 
zurück zu treten, wenn dem Verkäufer bei der Kalkulation des Angebotes oder bei 
Preisauskünften ein Irrtum unterlaufen sein sollte. In diesem Fall stehen dem Käufer 
keine Ansprüche gegen den Verkäufer zu.

X. 	 Unwirksamkeit
1. 	� Sollte(n) eine oder mehrere Bestimmungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen 

unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der restlichen Bestimmun-
gen. Ungültige Bestimmungen sind durch solche Regelungen zu ersetzen, die dem 
Sinn und Zweck der ungültigen Regelung am nächsten kommen.

2. 	� Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen sind integrierenden Bestandteil jedes mit 
dem Verkäufer geschlossenen Kaufvertrages. Geschäftsbedingungen welcher Art 
immer, insbesondere Einkaufsbedingungen, die mit diesem Verkaufs- und Lieferbe- 
dingungen in Widerspruch stehen, sind in vollem Umfang unwirksam.

XI.	 Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. 	� Erfüllungsort und Gerichtsstand für Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien ist 

das Bezirksgericht Schärding.

2. 	 Es ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden.
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Karl Bachl Betonwerke GmbH & Co. KG
Badhöring 35 | A-4782 St. Florian/Schärding
Tel. +43 7712 4661-0 | Fax +43 7712 4912
www.bachl.at
E-Mail: verkaufsbuero.schaerding@bachl.de

Transportbetonwerke:

Transportbetonwerk Sulzbach
Berginger Str. 20 | D-94099 Ruhstorf

Betonwerk Deching
Deching 3 | D-94133 Röhrnbach
Tel. +49 8582 18-0 | Fax +49 8582 18-2090

Betonwerk Hengersberg
Industriestr. 4 | D-94491 Hengersberg
Tel. +49 9901 9303-0 | Fax +49 9901 9303-27

Gemeinsam Werte schaffen.

www.bachl.at

Ansprechpartner Telefon Mobiltelefon E-Mail

Geschäftsbereichsleitung

Norbert Peter +49 8582 18-2010 +49 152 2296 5500 peter.norbert@bachl.de

Verkauf Innendienst

Verena Haslberger +43 7712 4661-23 haslberger.verena@bachl.de

Verkauf Außendienst

Reinhard Kainberger +43 7712 4661-29 +43 664 1341 354 kainberger.reinhard@bachl.de

Betonlabor

Matthias Geßmann +49 8582 18-2106 +49 152 2297 6530 gessmann.matthias@bachl.de

Robert Grundmüller +49 8582 18-2095 grundmueller.robert@bachl.de

Jürgen Krenn +49 8582 18-2107 +49 152 2297 6509 krenn.juergen@bachl.de

Disposition Mischanlagen Deching & Sulzbach

Stefan Hackinger +49 8582 18-2060 mischturm.deching@bachl.de


